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Entscheidende Behörde 

Personalvertretungsaufsichtsbehörde 

Entscheidungsdatum 

20.12.2021 

Geschäftszahl 

A37-PVAB/21 

Rechtssatz 

Der Antragsteller war daher entgegen der Auffassung des ZA nicht iSd § 22 Abs. 3 PVG verhindert, an 
der Sitzung teilzunehmen, weil die entsprechenden technischen Möglichkeiten für seine Zuschaltung zur 
Sitzung zur Verfügung standen und seine Teilnahme an der Sitzung von außen dadurch möglich war. 
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